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Zu TOP 8 

Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die 

Hauptversammlung gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. 

§ 186 Absatz 4 und § 278 Absatz 3 AktG 

Die unter dem Tagesordnungspunkt 8 beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Ver-

breiterung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft und soll ein bereits bestehendes genehmig-

tes Kapital ersetzen. Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist Grundlage der ge-

schäftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Auch wenn die Gesellschaft zurzeit ausreichend mit 

Eigenkapital ausgestattet ist, muss sie über den notwendigen Handlungsspielraum verfügen, 

um sich jederzeit und gemäß der jeweiligen Marktlage Eigenkapital beschaffen zu können.  

Mit der unter Tagesordnungspunkt 8 erbetenen Ermächtigung, die die von der Hauptver-

sammlung vom 6. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene und bis zum 5. Juni 

2027 befristete Ermächtigung ersetzen soll, soll genehmigtes Kapital in Höhe von 20.000.000 € 

geschaffen werden.  

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026/I steht den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Die persönlich haftende Gesellschafterin soll jedoch in bestimmten Fällen er-

mächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschlie-

ßen: 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen 

Ermächtigung durch runde Beträge unter Gewährung eines glatten Bezugsverhältnisses. Dies 

erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre.  

Durch die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei einer Kapitaler-

höhung gegen Sacheinlagen wird die Verwaltung in die Lage versetzt, Unternehmen oder Be-

teiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die 

persönlich haftende Gesellschafterin erhält somit die Möglichkeit, auf attraktive Angebote 

oder sich bietende Gelegenheiten auf dem nationalen oder internationalen Markt rasch zu 

reagieren und Akquisitionsmöglichkeiten mit der erforderlichen Flexibilität wahrzunehmen. 

Häufig besteht bei Verhandlungen eine Notwendigkeit oder ein beiderseitiges Interesse, dem 

Verkäufer als Gegenleistung (auch) neue Aktien der Gesellschaft anbieten zu können. Zugleich 

liegt der Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung 

von Aktien auch im unmittelbaren Interesse der Gesellschaft, da die Ausgabe neuer Aktien 

– anders als eine Geldzahlung – die Liquidität schont und damit häufig die günstigere Finan-

zierungsform darstellt.  

Die darüber hinaus vorgesehene Möglichkeit, bei Barkapitalerhöhungen das Bezugsrecht ge-

mäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auszuschließen, versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig 

günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung ei-

nen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit die größtmögliche Stärkung der Eigenmittel 

zu erreichen. Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr, unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gestützt auf § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG, Aktien bis zur Höchstgrenze von 10% des Grundkapi-

tals nur in dem Umfang ausgegeben werden können, wie während ihrer Laufzeit nicht bereits 

Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Zwar hat das Gesetz zur Fi-

nanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) die 

gesetzliche Obergrenze für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss in § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG von bisher 10% auf nunmehr 20% des Grundkapitals angehoben. Der Beschlussvorschlag 

von persönlich haftender Gesellschafterin und Aufsichtsrat schöpft diesen erweiterten gesetz-

lichen Rahmen aber bewusst nicht aus, sondern belässt es bei einem Volumen von bis zu 10% 

des Grundkapitals. Ebenfalls auf die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals anzurechnen 

sind Aktien, die zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten auszugeben sind, sofern 

die zugrunde liegenden Schuldverschreibungen oder Genussrechte unter Ausschluss des Be-

zugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 

der Ermächtigung ausgegeben wurden. Die Verwaltung wird im Falle der Ausnutzung dieser 

Möglichkeit der Kapitalerhöhung einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber 

dem Börsenkurs auf voraussichtlich höchstens 3%, jedenfalls aber auf nicht mehr als 5% be-

schränken. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote halten wollen, haben bei einer solchen Kapi-

talerhöhung ohne Weiteres die Möglichkeit, über die Börse Aktien zu Bedingungen zu erwer-

ben, die denen der Ausgabe der neuen Aktien im Wesentlichen entsprechen. Sie führt damit 

wirtschaftlich nicht zu einer spürbaren Verwässerung des Anteilsbesitzes der Aktionäre.  

Von den vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf 

die persönlich haftende Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, 

dass der anteilige Betrag der bezugsrechtsfrei neu ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des 

Grundkapitals nicht überschreitet. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien 

Ausgabe von neuen Aktien zusätzlich beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zu-

sätzlich gegen eine mögliche Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. 

Durch Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, dass die persönlich haftende Gesellschafterin 

die 10%-Grenze auch nicht überschreitet, indem sie zusätzlich von anderen Ermächtigungen 

zur Ausgabe von Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien ermöglichen 

oder zu ihm verpflichten, Gebrauch macht und dabei ebenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre 

ausschließt. Wiederveräußerte eigene Aktien (etwa im Rahmen der Leistung variabler Vergü-

tungen oder über Börsenplätze) sind von der Anrechnung nicht erfasst. 
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Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals berichten. 

 

Zu TOP 9 

Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die 

Hauptversammlung gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. 

§ 186 Absatz 4 und § 278 Absatz 3 AktG 

Die unter Tagesordnungspunkt 9 beantragte Ermächtigung dient dem Erhalt und der Verbrei-

terung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft und soll zusammen mit dem weiteren dieser 

Hauptversammlung vorgeschlagenen genehmigten Kapital der Verwaltung eine hinreichend 

breite Palette von Kapitalmaßnahmen zur Verfügung stellen, um auf mögliche Entwicklungen 

der nächsten Jahre angemessen reagieren zu können. Die angemessene Ausstattung mit Ei-

genkapital ist Grundlage der geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Auch wenn die Ge-

sellschaft zurzeit ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet ist, muss sie über den notwendi-

gen Handlungsspielraum verfügen, um sich jederzeit und gemäß der jeweiligen Marktlage Ei-

genkapital beschaffen zu können.  

Mit der unter Tagesordnungspunkt 9 erbetenen Ermächtigung, die die von der Hauptver-

sammlung vom 6. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossene und bis zum 5. Juni 

2027 befristete Ermächtigung ersetzen soll, soll ein genehmigtes Kapital in Höhe von 

60.000.000 € geschaffen werden, bei dessen Ausnutzung den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zusteht. Die persönlich haftende Gesellschafterin soll jedoch ermächtigt sein, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuneh-

men. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der er-

betenen Ermächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glatten Bezugsverhält-

nisses. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre.  

Von der vorstehend beschriebenen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die 

persönlich haftende Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass 

der anteilige Betrag der bezugsrechtsfrei neu ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grund-

kapitals nicht überschreitet. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Aus-

gabe von neuen Aktien zusätzlich beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich 

gegen eine mögliche Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch An-

rechnungsklauseln ist sichergestellt, dass die persönlich haftende Gesellschafterin die 10%-

Grenze auch nicht überschreitet, indem sie zusätzlich von anderen Ermächtigungen zur Aus-

gabe von Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien ermöglichen oder 

zu ihm verpflichten, Gebrauch macht und dabei ebenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre aus-

schließt. Wiederveräußerte eigene Aktien (etwa im Rahmen der Leistung variabler Vergütun-

gen oder über Börsenplätze) sind von der Anrechnung nicht erfasst. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des neuen genehmigten Kapitals bestehen derzeit nicht. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals berichten. 

 
 




